
1) Staatsangehörige aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. 
2)	 Nur	Personen,	die	in	einem	Alter	von	21	Jahren	(21+)	bzw.	26	Jahren	(26+)	oder	älter	erstmals	als	Beschäftigte,	
Arbeitslose,	Arbeitsuchende	oder	Leistungsbezieher	von	der	Beschäftigungs-	und	Sozialversicherungsstatistik	
erfasst	wurden	und	die	zum	Beobachtungszeitpunkt	maximal	vor	zwei	Jahren	erstmals	erfasst	wurden.	

3)	 Sonstige	Drittstaatsangehörige	ohne	Hauptasylherkunftsländer	(Syrien,	Afghanistan,	Irak,	Iran,	Eritrea,	Soma-
lia,	Nigeria	und	Pakistan).

4)	 Erwerbspersonen	insgesamt	ohne	Beschränkungen	hinsichtlich	Alter	oder	Dauer	in	den	IEB.
Lesebeispiel:	Personen,	die	in	den	Jahren	2016	bis	2017	in	Deutschland	über	die	Westbalkanregelung	beschäftigt	
waren,	haben	im	Mittel	12	Euro	brutto	pro	Stunde	verdient.
Quellen:		Westbalkanstaaten:	IEB	und	ZuwG	2016–2017,	alle	anderen	Gruppen:	Zweiprozentstichprobe	der	IEB	
2016–2017.		©	IAB

12Westbalkanregelung	(26+)2) 

22Hochqualifizierte	(26+)2)

13Engpassberufe	(26+)2)

10Asylbewerber (26+)2)

10Neue	EU-Mitgliedsstaaten	(26+)2)

13Sonstige Drittstaaten3) (26+)2)

12Deutsche (21+)2)

10Abhängig	Beschäftigte	in	 
Deutschland insgesamt (21+)2)

17Deutsche	(ohne	Beschränkungen)4)

Abhängig	Beschäftigte	in	Deutschland	
insgesamt	(ohne	Beschränkungen)4) 16
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Mittlerer Bruttolohn der Personen, die über die Westbalkanregelung  
beschäftigt waren, im Vergleich zu anderen Personengruppen
In	Euro	pro	Stunde


